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RS OGH 1998/1/13 8Ob55/97i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1998

Norm

ABGB §522

Rechtssatz

Der Eigentümer darf die mit einem Wohnungsrecht belastete Liegenschaft nicht beliebig betreten (hier einmal

monatlich werktags zwischen acht und zwölf Uhr), sondern es muß jeweils im Einzelfall nach entsprechender

Interessenabwägung geprüft werden, ob eine Duldungspflicht des Wohnungsberechtigten besteht.
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